
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeinde Niederdorfelden 
 

Bebauungsplan „Im Bachgange“ 
 

2. Änderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB 
(Frist bis zum 24.02.2023) eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niederdorfelden und Gießen, Mai 2023 
 
 



 

Bebauungsplan „Im Bachgange“ 2. Änderung  – Abw. 3 (2) und 4 (2) i.V.m. § 13 a BauGB 

 

2 

Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen: 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH (16.02.2023) 
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen (24.02.2023) 
Kreisausschuss Main-Kinzig-Kreis Abt. 63 Bauordnung (24.02.2023) 
Kreiswerke Main-Kinzig GmbH (10.02.2023) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (24.02.2023) 
Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (15.02.2023) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (15.02.2023) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen und Hinweise: 
 
Amt für Bodenmanagement Büdingen (27.01.2023) 
Avacon Netz GmbH (19.01.2023) 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(19.01.2023) 
EAM Netz GmbH (26.01.2023) 
IHK Hanau Gelnhausen (13.02.2023) 
Landesverband der jüdischen Gemeinden (30.01.2023) 
Landesamt für Denkmalpflege /hessenArchäologie (20.02.2023) 
Magistrat der Stadt Karben (30.01.2023) 
Magistrat der Stadt Nidderau (21.02.2023) 
Tennet TSO GmbH (23.01.2023) 
 
Keine Stellungnahmen sind eingegangen von: 
 

Bischöfliches Ordinariat Mainz 
Botanische Vereinigung in Hessen e.V. 
BUND LV Hessen 
Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 
Gasversorgung Main Kinzig GmbH 
Gemeindevorstand Schöneck 
Handwerkskammer Wiesbaden 
Hessen Forst Hanau 
Hessenwasser GmbH & Co. KG 
Hessische Gesellschaft für Ornithologie Echzell 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 
Landesjagdverband Hessen e.V. 
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 
Magistrat der Stadt Bad Vilbel 
Magistrat der Stadt Bruchköbel 
Magistrat der Stadt Maintal 
Naturschutzbund Deutschland 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Stadtplanungsamt Frankfurt Main 
Vodafone Hessen GmbH 
Verband Hessischer Fischer  
Wanderverband Hessen e.V. 
 
 
 
 
 
Seitens der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. 
§ 13a Baugesetzbuch (BauGB) keine Stellungnahmen mit Anregungen oder Hinwei-
sen vorgebracht. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (16.02.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen  
 
Angemerkt sei, dass die Erschließung bereits Bestand ist. Was die Belange der Deutschen 
Telekom Technik GmbH anbetrifft, so geht es hier insb. um mögliche Hausanschlüsse für 
die neu geplante Wohnbebauung im Bereich der ehem. Fläche für Gemeinbedarf. 
 
Angesprochen ist hier der Vollzug des Bebauungsplans, so dass das Aufstellungsverfahren 
ohne Zeitverzug fortgeführt werden kann. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagment Gelnhausen (24.02.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Zusammenfassung der Planung ist zutreffend. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
Die Darstellung der Inhalte der Planung ist zutreffend. Die hier aufgeführten Festsetzungen 
werden durch die 2. Änderung des Bebauungsplans nicht berührt. Berührt werden aus-
schließlich die kursiv und blau geschriebenen Festsetzungen.  
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Baufreihaltezone ist sowohl im rechtskräftigen Bebauungsplan „Im Bachgange“, der 1. 
Änderung als auch in der hiermit vorliegenden 2. Änderung in der Plankarte eingetragen 
sowie unter C5 in den Nachrichtlichen Übernahmen vermerkt.  
 
Ein weitergehender Handlungsbedarf wird an dieser Stelle nicht gesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Festsetzungen zur Lärmschutzwand werden durch die hiermit vorliegende 2. Änderung 
nicht berührt. 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Fahrbahnrand ist durchgängig vermerkt. Die entsprechenden Bemaßungen verdeutli-
chen dies auch im Bereich der Gemeinschaftsstellplätze. Zur weitergehenden Klarstellung 
wurde bereits zur 1. Änderung hin zusätzlich zur Böschungskante eine Linie mit der Be-
zeichnung Fahrbahnrand dargestellt.  
 
Angemerkt sei jedoch, dass auch in diesem Bereich gegenüber dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan keine Änderungen vorgesehen sind. 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Planung wurde mit HessenMobil abgestimmt und ist bereits vollzogen. 
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7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Anlage eines Radwegs wird durch die Gemeinde Niederdorfelden begrüßt. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisausschuss Main-Kinzig-Kreis, 63 Bauordnung (24.02.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wasser und Bodenschutz 
 
Zu 1.: Den Anregungen wird entsprochen. 
Nach Abstimmung zwischen Kreis und Gemeinde einigte man sich auf folgendes Vorgehen: 
Die in der Plankarte rot umrandeten Flurstücke 763, 764, 765, 766, 767 und 768 (jeweils 
tlw.) Flur 11 Gemarkung Niederdorfelden werden vom Satzungsbeschluss ausgenommen. 
Betroffen hiervon ist hier die Konkretisierung des einzuhaltendem Gewässerrandabstands 
nach vollzogener Bebauung. 
Die Herausnahme erfolgt, da an dieser Stelle kein Einvernehmen hinsichtlich des Umfangs 
des einzuhaltenden Gewässerrandabstands mit den Eigentümern sowie der Unteren Was-
serbehörde hergestellt werden konnte. Die Vorgaben der Einhaltung eines Gewässerrand-
abstands von 10m bezogen gelten unbenommen. Einzelfallentscheidungen können hier 
nicht herangezogen werden. 
Um jedoch die weitere Planung der neuen Wohnbebauung im Zentrum des Gebiets (Teil-
baugebiet Nr. 4a) zeitnah umsetzen zu können und da die Herausnahme des o.g. Bereichs 
keine Auswirkungen auf die unveränderten Teilgeltungsbereiche der 2. Änderung des Be-
bauungsplans „Im Bachgange“ hat, wird der Satzungsbeschluss im Übrigen gefasst, wäh-
rend der o.g. Bereich des Plangebietes bis auf weiteres von der Beschlussfassung ausge-
nommen wird.  
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2. 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturschutz und Landschaftspflege 
 
 
Zu 4. – 6.: Den Anregungen wird entsprochen. 
Die in der Plankarte rot umrandeten Flurstücke 763, 764, 765, 766, 767 und 768 (jeweils 
tlw.) Flur 11 Gemarkung Niederdorfelden werden vom Satzungsbeschluss ausgenommen. 
 
Es gelten insofern für den hier angesprochenen Teilgeltungsbereich wieder die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans „Im Bachgange“. 
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7. 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauordnung 
 
Zu 7.: Der Anregung wird entsprochen. 
Es werden einige Maße ergänzt. 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die in der Plankarte rot umrandeten Flurstücke 763, 764, 765, 766, 767 und 768 (jeweils 
tlw.) Flur 11 Gemarkung Niederdorfelden werden vom Satzungsbeschluss ausgenommen. 
Es gelten insofern für den hier angesprochenen Teilgeltungsbereich wieder die Festsetzun-
gen des Bebauungsplans „Im Bachgange“. 
 
 
 
Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass die 2. Änderung des Bebauungsplans keine Festsetzungen trifft, die 
eine Rodung erforderlich machen. 
 
Zu 10.: Der Anregung wird entsprochen. 
Die Rosskastanie wird aus der Artenauswahl herausgenommen. 
 
 
Immissionsschutz 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
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13. 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
16. 
 
 
 
17. 
 
18. 
 
 
19. 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 12. bis 20: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und haben bereits Eingang in die Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan „Im 
Bachgange“ von 2018 gefunden. 
 
Die Anregungen wurden, soweit sie die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen, 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt. 
Soweit die Anregungen den Vollzug betreffen, sei hierauf verwiesen, zumal die genannten 
Fundstellen unmittelbar geltendes Recht darstellen bzw. dieses ausführen und bei der Bau-
planung und -ausführung ohnehin zu berücksichtigen sind. 
 
Durch die hiermit vorliegende 2. Änderung werden die Belange nicht berührt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimaschutz 
 
 
[vgl. folgende Seite] 
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22. 
 
 
 
23. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu 21: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Im Bachgange“ von 2018 umfasst im Wesentlichen: 
die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets zu Lasten einer Fläche für den Gemeinbe-
darf, Zweckbestimmung Öffentliche Verwaltung und kulturellen und sozialen Zwecken die-
nende Gebäude und Einrichtungen (hier: Rathaus und Bürgerhaus), die Umwidmung von 
Grünflächen, Zweckbestimmung Kleingärten in Grünfläche, Blühwiese, die Konkretisierung 
des einzuhaltenden Gewässerrandabstandes nach vollzogener Bebauung sowie die mitt-
lerweile bestandsorientierte Nachführung der festgesetzten Geschossigkeit im Sondergebiet 
Lebensmitteleinzelhandel. 
Die vorgetragenen Anregungen betreffen also ausschließlich die geplante Wohnbebauung 
im Zentrum des Baugebiets. Wie in der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt hat die  
Gemeinde beschlossen, die Veräußerung der ursprünglich für den Neubau des Rathauses 
vorgesehenen Fläche, bei der es sich mit insgesamt 5.811 m² um ein Filetstück handelt, 
mithilfe einer Konzeptvergabe abzuwickeln, um so neben finanziellen auch qualitative Krite-
rien berücksichtigen zu können. Neben der Umsetzung kommunalpolitischer Vorgaben 
sollten insbesondere entsprechende bauliche, soziale und ökologische Qualitätsstandards 
berücksichtigt werden. Als Beurteilungskriterien wurden u.a. auch energetische Vorgaben 
definiert. Die Gestaltung soll zudem einen städtebaulich ansprechenden und ökologisch 
verträglichen Übergang zu den angrenzenden Nutzungen ermöglichen. Ebenfalls zu be-
rücksichtigen waren die sich durch die im Vorentwurf vorliegende Gestaltung der unmittel-
bar angrenzenden Freifläche ergebenden Rahmenbedingungen und Leitdetails wie Erhalt 
der vorhandenen Obstbäume, Erhalt eines „Grünkorridors“ mit Obstbäumen, Entwicklung 
einer attraktiven Freifläche, Verwendung von „Ökopflaster“, Verwendung von qualitativ, 
hochwertigen Ausstattungselementen, Verwendung der ortsprägenden „Klimabaumart“ 
Winterlinde. 
 
Die Kriterien waren Bewertungsgrundlage und wurden bei der Planung berücksichtigt. Die 
Umsetzung der Planung des 1. Preisträgers wird zudem in einem städtebaulichen Vertrag 
fixiert. 
 
Weitergehende Festsetzungen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung sind inso-
fern keine erforderlich. 
 
Zu 22.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
Brandschutz 
 
Zu 23. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 
 
 
 
 
 
26. 
 
 
 
 
27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu 24: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
und haben bereits Eingang in die Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan „Im 
Bachgange“ von 2018 gefunden. 
 
Die Anregungen wurden, soweit sie die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen, 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt. 
Soweit die Anregungen den Vollzug betreffen, sei hierauf verwiesen, zumal die genannten 
Fundstellen unmittelbar geltendes Recht darstellen bzw. dieses ausführen und bei der Bau-
planung und -ausführung ohnehin zu berücksichtigen sind. 
 
Durch die hiermit vorliegende 2. Änderung werden die Belange nicht berührt.  
 
 
Zu 25: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
Abfallwirtschaft 
 
Zu 26.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
Zu 27: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bebauungsplan „Im Bachgange“ 2. Änderung  – Abw. 3 (2) und 4 (2) i.V.m. § 13 a BauGB 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreiswerke Main-Kinzig (10.02.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (24.02.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Beabsichtigte Planung 
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Zusammenfassung der Planung ist zutreffend. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B. Stellungnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen 
und haben bereits Eingang in die Begründung zum rechtskräftigen Bebauungsplan „Im 
Bachgange“ von 2018 gefunden. 
 
Die Anregungen wurden, soweit sie die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung betreffen, 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt. 
Soweit die Anregungen den Vollzug betreffen, sei hierauf verwiesen, zumal die genannten 
Fundstellen unmittelbar geltendes Recht darstellen bzw. dieses ausführen und bei der Bau-
planung und -ausführung ohnehin zu berücksichtigen sind. 
 
Durch die hiermit vorliegende 2. Änderung werden die Belange nicht berührt.  
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
[vgl. folgende Seite] 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung werden in der 2. Änderung 
wie folgt geändert:  
 

• Reduktion der festgesetzten Grundflächenzahl bei der Fläche für Gemeinbedarf, 
Zweckbestimmung Rathaus zu Gunsten von Allgemeinem Wohngebiet (WA) von 
GRZ = 0,6 auf GRZ = 0,4,  

• Aufwertung bei Grünflächen, Kleingärten zu Gunsten von Blühwiese,  
 
Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die beschriebenen Änderungen nachteilig auf die 
Schutzgüter Boden oder Wasser auswirken, da sich der Grad der Versiegelung durch die 
Ausweisung des Allgemeinen Wohngebietes mit GRZ=0,4 an Stelle einer Fläche für Ge-
meinbedarf mit GRZ=0,6 sogar verringert. Die Umwidmung der Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung Kleingärten in Grünfläche, Blühwiese ist im Hinblick auf Boden und Wasser eben-
falls als Verbesserung einzustufen.  
Auf die ursprünglich geplante Reduktion des Gewässerrandstreifens wird verzichtet. Der 
Teilgeltungsbereich wird vom Satzungsbeschluss ausgenommen. Es gelten die Festsetzun-
gen des Ursprungs-Bebauungsplans „Im Bachgange“. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Bebauungsplan nur bestehendes Pla-
nungsrecht modifiziert. 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
vgl. die Ausführungen zu 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Zu 9.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zu 10.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die untere Naturschutzbehörde wurde an dem Aufstellungsverfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 12. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Kampfmitteluntersuchungen wurden in den Jahren 2017 bis 2019 durchgeführt. Die 
Kampfmitteluntersuchungen einschließlich der zugehörigen Aufgrabungen sind abgeschlos-
sen, es besteht nunmehr Kampfmittelfreiheit.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Tauber Explosive Management GmbH u. Co.KG, Weiterstadt, Geophysikalischer Bericht, 
zur Kampfmittelsondierung, Stand 05.08.2019.  
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Regierungspräsidium Darmstadt, KMRD (15.02.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Kampfmitteluntersuchungen wurden in den Jahren 2017 bis 2019 durchgeführt. Die 
Kampfmitteluntersuchungen einschließlich der zugehörigen Aufgrabungen sind abgeschlos-
sen, es besteht nunmehr Kampfmittelfreiheit.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Tauber Explosive Management GmbH u. Co.KG, Weiterstadt, Geophysikalischer Bericht, 
zur Kampfmittelsondierung, Stand 05.08.2019.  
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1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalverband FrankfurtRheinMain (15.02.2023) 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Aussagen wurden bei der Aufstellung des Bebauungsplans entsprechend berücksich-
tigt. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Anregung wird entsprochen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




